
Der Begriff „Angehörige“ wird in § 2 StGB nicht defi
niert. Er sollte für den in § 226 Abs. 2 StGB ange
führten Personenkreis gelten:
a) Ehegatten, Geschwister und Personen, die mit dem 
Täter in gerader Linie verwandt, durch Annahme an 
Kindes Statt (Adoption) oder i. S. des § 47 FGB (Leben 
im gemeinsamen Haushalt) miteinander verbunden 
sind;
b) Verwandte in der Seitenlinie und Verschwägerte 
bis zum zweiten Grad;
c) Verlobte und in Lebensgemeinschaft lebende Per
sonen ;
d) entfernte Verwandte in der Seitenlinie und ent
fernte Verschwägerte, wenn zwischen Täter und Ge
schädigtem im Lebens- und Arbeitsbereich oder sonst 
engere Beziehungen bestehen;
e) die Verschwägerten des Ehegatten, wenn die Voraus
setzungen wie zu d) vorliegen.
Der Strafantrag kann bis zur rechtskräftigen Entschei
dung zurückgenommen werden, weil erst diese die 
strafrechtliche Verantwortlichkeit feststellt. Sie ist 
in jedem Verfahrensstadium zulässig, also auch in der 
Rechtsmittelverhandlung, in einer eventuellen zweiten 
erstinstanzlichen Verhandlung oder in der Verhandlung 
über den Einspruch gegen eine Entscheidung eines

gesellschaftlichen Gerichts (§§276 ff. StPO). Nach der 
Rücknahme des Strafantrags ist eine erneute Antrag
stellung unzulässig./17/
Wird vom Staatsanwalt eine nicht von den Antrags
delikten erfaßte Straftat angeklagt und geht das Ge
richt bei der Prüfung über die Eröffnung des Haupt
verfahrens davon aus, daß die vom Staatsanwalt ange- 
klagte Straftat den Tatbestand des in der Anklage ange
führten verletzten Strafgesetzes nicht erfüllt, dafür aber 
den gesetzlichen Tatbestand eines Antragsdelikts, so 
kann es nicht unter Hinweis darauf, es mangele an 
einer Erklärung des öffentlichen Interesses, die Eröff
nung des Hauptverfahrens ablehnen.
In diesen Fällen ist der Staatsanwalt aufzufordern, sich 
ausdrücklich zu erklären, inwieweit er ein öffentliches 
Interesse bejaht, das durch das Gericht nicht nach
prüfbar ist./18/ Außerdem ist der Geschädigte zu be
fragen, ob er Strafantrag stellt. Gibt der Staatsanwalt 
keine Erklärung ab und stellt der Geschädigte keinen 
Strafantrag, so beschließt das Gericht nach § 192 Abs. 1 
StPO die Ablehnung der Eröffnung des Hauptverfah
rens, da die gesetzlichen Voraussetzungen der Straf
verfolgung fehlen.

/17/ H. Schmidt, NJ 1968 S. 494 f.
/18/ Vgl. Schröder, „Strafverfolgung im öffentlichen Interesse 
bei Antragsdelikten“, NJ 1970 S. 215 (216).

HORST JORDAN, Oberrichter, und GERD JANKE, Richter am Bezirksgericht Neubrandenburg

Die Behandlung von Ansprüchen aus einem Kraftfahrzeug vertrag 
bei der Vermögensteilung im Eheverfahren

Im Zusammenhang mit der Eigentums- und Vermö
gensteilung bei Ehescheidung wird von den Parteien 
zuweilen die Frage aufgeworfen, ob die während der 
Ehe von nur einem Ehegatten aufgegebene Bestellung 
eines Pkw bzw. der Anspruch auf Lieferung eines sol
chen Fahrzeugs aus einem mit dem Handelsorgan ge
schlossenen Kaufvertrag zum gemeinschaftlichen Ver
mögen gehört und damit der Vermögensteilung gemäß 
§ 39 FGB unterliegt.
Zur Beantwortung dieser Frage ist von den Besonder
heiten beim Handel mit Kraftfahrzeugen auszugehen./l/

Aufnahme in die Besteiliste
Da zur Zeit das Angebot an Pkws die Nachfrage noch 
nicht voll zu decken vermag, sind längere Wartezeiten 
erforderlich. Hat ein Bürger die Absicht, einen neuen 
Pkw zu kaufen, so wird er zunächst in eine Bestell
liste aufgenommen. Eine gewisse Zeit vor dem voraus
sichtlich möglichen Liefertermin wird ihm dann der 
Abschluß eines Kaufvertrags angeboten. Dabei ist es 
üblich, daß jeweils nur ein Ehegatte als Besteller des 
Pkw geführt und später auch nur mit ihm der Kauf
vertrag geschlossen wird. Als Vertragspartner des 
Handelsbetriebs tritt also lediglich ein Ehegatte in 
Erscheinung.
Die Bestellung eines Pkw beim Handelsorgan stellt 
noch kein Vertragsangebot dar. Deshalb entstehen auch 
noch keine zivilrechtlichen Beziehungen zwischen Be
steller und Handelsorgan. Die Handelsorgane sind zwar 
angewiesen, entsprechend der Reihenfolge der Bestel
lungen Kaufverträge mit den Bestellern abzuschließen; 
trotzdem entsteht für den betreffenden Bürger durch

111 Diese Besonderheiten sind in der „Anweisung der Haupt
direktion des volkseigenen Einzelhandels (HO) zur Handels
tätigkeit mit Personenkraftwagen“ vom 15. April 1966 ent
halten, der ein Mustervertrag für den Kauf von Pkws als 
Anlage beigegeben ist.

die Aufnahme in die Bestelliste kein gerichtlich durch
setzbarer Anspruch.
Weil auf Grund der Bestellung noch keine vermögens
rechtlichen Beziehungen entstehen, gehört eine solche 
Bestellung auch nicht zum gemeinschaftlichen Vermö
gen der Ehegatten i. S. des § 13 Abs. 1 FGB. Das Gericht 
ist deshalb auch nicht befugt, bei der Eigentums- und 
Vermögensteilung über das aus der' Bestellung herzu
leitende Anschaffungsrecht auf Lieferung eines Pkw 
zu befinden.
Da die Handelsorgane stets demjenigen Ehegatten den 
Abschluß des Kaufvertrages anbieten, auf dessen 
Namen die Bestellung läuft, kann dies nach der Schei
dung der Ehe zur Benachteiligung des anderen führen, 
wenn z. B. dieser den Pkw aus beruflichen oder ge
sundheitlichen Gründen dringender benötigt. Es hat 
sich daher die Praxis herausgebildet, daß die Bestellung 
vom Handelsorgan mit Zustimmung des Bestellers auf 
dessen früheren Ehegatten umgeschrieben wird. 
Unseres Erachtens sollte in den Fällen, in denen nach 
der Scheidung jeder der früheren Ehegatten den Ab
schluß eines Kaufvertrags fordert, der Leiter des Han
delsorgans nach Anhörung der geschiedenen Eheleute 
und des Verkaufsstellenbeirats unter Berücksichtigung 
der Dringlichkeit darüber entscheiden, welchem der 
geschiedenen Ehegatten der Abschluß eines Kaufver
trags angeboten wird, Eine gerichtliche Entscheidung 
darüber ist nicht möglich.

Abschluß eines Kaufvertrags

Anders ist die Rechtslage jedoch dann, wenn während 
der Ehe bereits ein Kaufvertrag über einen Pkw ab
geschlossen wurde und die Ehe noch vor der Lieferung 
geschieden wird.
Durch den Kaufvertrag ist das Handelsorgan verpflich
tet, dem Käufer zum vereinbarten Zeitpunkt einen Pkw
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